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Sucher Rundschau
Weröenöe Eidgenossenschaft.

Wilhelm Schnyder, Karl Meyer, P. X.
Weber: Geschichte des Kantons Luzern
von dcr Urzeit bis zum Jahre 1SUV.

Verlag Räber Cie., Luzern 1982.
Hektor Ammann: Alt Aarau. Verlag

H. R. SaucrlSnder Co. Aarau
1933.
Drei Wege gibt es, um die Geschichte

eines Landes zu erfassen. Wir kennen
Landesgeschichte im eigentlichen Sinne
des Wortes, d, h, Geschichte eines Stückes
Erde mit all den politischen Gebilden,
die aus ihm herausgewachsen sind, Gon-
zague de Reynold tritt für diefe
Auffassung ein mit den schönen Worten:
„Uäis l'stst ebsuAs st Is peupls rssts:
Is rsßims pssss et Is ostion äsmeure, st
Is tsrrs est Is rasras toujours".

Von diesem Gesichtspunkt aus ist das
Buch HcktorAmmannszu werten,
Aarau hat bis zum Ende des 18,
Jahrhunderts keine Schweizergeschichte
gemacht, Untertanenstadt der Kyburger,
Habsburger und der Stadt Bern, war
seine politische Vergangenheit rein passiv.

Aber als Stadt, die aus
Schweizerboden emporgewachsen ist, die sich dem
Boden, auf dcm sie steht und der
Umgebung, in die sie gelagert, angeglichen
hat, stellt sie doch ein Stück schweizerischer

Landesgeschichte dar. Wir müssen
daher dem Verfasser dankbar sein, wenn
er, unterstützt durch reiches Bildermaterial,

eine Brücke zwischen entwurzelter
Gegenwart und erdverbundener Vergangenheit

schlagen hilft, und sei es auch
nur an einem bescheidenen Punkte
unserer Heimat.

Eine zweite Möglichkeit, Landesge-
schichtc zu treiben, die völkisch-rassische,
hat bei uns aus begreiflichen Gründen
noch keine Vertreter gefunden. Umso
zahlreicher sind dafür die Benutzer eines
dritten Weges, Diese sehen geschichtliche
Grundlagen nicht im Boden und nicht
in einem blutverbundenen Volke,
sondern in einem politischen Gedanken,

In dicsem Sinne muß die von Karl
Meyer verfaßte „Geschichte der Stadt
Luzern von den Ansängen bis zum
eidgenössischen Bunde", die den Kern dcr
zur 6, Zentenarfeier erschienenen
Luzerner Kantonsgeschichte darstellt,
aufgefaßt werden.

Für den Verfasser bedeutet die
Geschichte der Stadt in erster Linie die Ver¬

wirklichung eines Gedankens: Der Idee
der kommunalen Freiheit. Im Gegensatz
zu Hektor Ammann wird daher
verhältnismäßig wenig Baugeschichte dargestellt,

sondern vor allem die Entwicklung

der städtischen Versassung, die
Umwandlung eines Verbandes unmündiger
Untertanen in eine nach politischer
Unabhängigkeit strebende Gemeinde.
Erfolge und Niederlagen in diesem Kampfe
bilden stets die Angelpunkte des oft mit
großer dramatischer Zuspitzung und
größter Anschaulichkeit geschilderten
Geschehens.

Auf den stetigen Aufstieg unter der
Herrschaft der Äbte von Murbach und
der Vögte von Rotenburg folgt der jähe
Sturz des Jahres 1291, verursacht durch
den Kauf aller Herrschaftsrechte über die
Stadt von Seiten König Rudolfs für
seine Erben, die Herzoge von Osterreich.
Doch die Stadt ergibt sich nicht in ihr
Schicksal, eine Habsburgische Landstadt
zu merden, wie Aarau, sondern sie
nimmt unter Führung ihres Rates mutig

den Kampf mit dem landesherrlichen
Beamtenregiment auf, das ihr jede
Mitwirkung bei der Wahl der städtischen
Behörden rauben will. Zu schwach aber,
um ihre Erfolge aus eigener Kraft
behaupten zu können, sucht die Bürgcr-
schast Rückhalt bei den Waldstötten,

Aus diese Weise entstand jenes
merkwürdige Bündnis von 1332, das Bürger

und Bergbauern zusammenführte,
ein Bund, der ursprünglich keinen
andern Zweck verfolgte, als jedem der Glieder

seine Selbständigkeit zu sichern. So
wurde die Eidgenossenschaft als
politische Wirklichkeit geboren,

Äls Gedanke, als Ausdruck örtlichen
Selbständigkeitswillens und bündischen
Zusammenschlusses ist sie jedoch räumlich
und zeitlich viel umfassender, Sie ist
als solche nicht nur am Vierwaldstättcr-
see entstanden, sondern auch in Genf,
im Wallis, in Graubünden und den
obern Tefsintälern. Die Geschichte jeder
freigemordenen Schweizerstadt oder Tal»
schaft und jedes Bundes, sei die Frciheit
oder das Bündnis von Dauer gewesen
oder nicht, ist ein Stück eidgenössischer
Geschichte.

Für Karl Meyer ist der schweizerische
Staatsgedanke nicht national begrenzt,
sondern altes abendländisches Ideengut,
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das im Spätmittelalter ganz Europa be» dern die Unabhängigkeit und Selbstver-
herrschte, aber nur in der schweizerischen antwortlichkeit des kleinen politischen
Eidgenossenschaft dauernden politischen und wirtschaftlichen Verbandes. Jene
Ausdruck fand. Der tiefste Sinn der Zeit konnte auch gefahrlos die äußere
Schweizergefchichte ist die Freiheit. Aber Freiheit fordern, weil sie innerlich ge»
nicht die individualistische Freiheit der bunden war.
Aufklarung und des Liberalismus, son» Werner Meyer.

Ms: Schnpöer, Meper, Weber Geschichte öes Kantons Luzern".
(I. 476/77.) Das ewige Bündnis der Stadt Lnzcrn mit den drei Waldstatten

Uri, Schwyz und Unterwalden vom 7, November 1332 gehört, wie der Dreiländerbund

vom August 1291 und die Vereinigungen mit Zürich (1351) und Bern (1353),
zu den entscheidenden Gründungstaten der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Mit diesen steht es noch in einem weltgeschichtlichen
Zusammenhang, Denn die Ausrichtung des Schweizerbundes ist ein Glied dcr
gewaltigen genossenschaftlichen, kleinstaatlich - republikanischen Freiheitsbewegung,
welche das Volk des Abendlandes im Hoch- und Spätmittelalter vom 11, bis 14,
Jahrhundert, gegen die feudalen und monarchischen Mächte durchgefochten hat.

Jenes Zeitalter war beseelt von einem großen Gedanken, der selbst den
Freistaaten des Altertums, die ja auf der Sklaverei beruhten, in dieser stärke noch
fremd geblieben war. Zum ersten mal in der Weltgeschichte ist jenen hoch- und
spätmittelalterlichen Jahrhunderten von den Bürgern uud Bauern Europas die
Würde des werktätigen Volkes, der Adel der bürgerlichen und bäuerlichen Berufsarbeit
verkündet worden. Den herrschenden Feudalgewalten gegenüber forderten sie die
natürlichen und ewigen Rechte des Menschen, Lockerung und Aushebung der
persönlichen Unfreiheit, der Leibeigenschaft und Hörigkeit, darüber hinaus politische
Selbstbestimmung dcr Bürgerkommunen und Bauerngemeinden, Was sie beseelte,
war dic Liebe zur kleinen eigenen Heimat, zur Stadt und zur Talschast, und der
Wille, diese selber durch Volksgenossen zu regieren. Das Ideal des heimatlichen
Gemeinschaftsstaates, des Volksstaates, der Kommune, stand wider den Herrschaftsund

Obrigkeitsstaat der mittelalterlichen Feudalgemalten und ihrer Fortsetzer und
Überwinder, der neuern, großräumigen und bürokratischen Fürstenmächte, Dieser
klcinstaatlich-republikanische Gedanken erfaßte, über alle sprachlichen Schranken
hinweg, die aufstrebenden Bevölkerungen Italiens, Flanderns, Frankreichs und Deutschlands;

vereinzelt ergriff er auch den slawischen Osten, bis nach Rußland hinein.
Eine wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Umwälzung größten Stils vollzog
sich, ohnc die alle spätern Freiheitsbewegungen, auch jene der Aufklärung und der
neuesten Zeit, nicht denkbar sind. Hätte die Folgezeit das Wunschbild jener Bürger

und Landlcute verwirklicht, so wäre heute Europa und die Welt nicht vorab
unter Großmächte zerteilt, hunderte, ja tausende von kleinen Freistaaten würden
sich die Hände reichen.

Doch der Traum einer christlichen uud friedlichen Gesellschaft von Kleinstaaten,
den die Wortführer des kommunalen Gedankens verkündet haben, zerrann bald.
Die abendländischen Kommunen sind schließlich den großen Monarchien erlegen.
Einzig in der Schweiz hat der genossenschaftliche,
republikanische, föderative Staatsgedanke sich ununterbrochen

sechs Jahrhunderte hindurch, bis heute behauptet....
(I. 496.) Mit seinem Gebiete, mit seinen Grundgedanken, mit wesentlichen

Institutionen, selbst mit dem sinnvollen Namen „Eidgenossenschaft" wurzelt unser
Bundesstaat im ausgehenden Mittelalter. Gedenken wir der Stiftungstage der
lindlich-städtischen Eidgenossenschaft, der schweizerischen Bünde, so erscheint auch
die große Welle westeuropäischer Freiheit vor unserm geistigen Auge. Die
schweizerische Eidgenossenschaft ist das letzte lebendige Denkmal einer stolzen Epoche der
Menschheit, der kommunalen Freiheitsbewegung des Abendlandes.



Aus Seit und Streit
Gaston Mglon.

Herr Konrad Falke hat sich kürzlich schlag machen, sich jetzt schon daraufhin
in der N,Z,Ztg, bereit erklärt, unter vorzubereiten und seinen selbstgewählten
Umständen die angestammte deutsche Namen zu verwelschen, etwa in Gaston
Sprache aufzugeben und die französische Aiglon, Wer Gaston heißt, ist schon in
anzunehmen. Die Heftigkeit seiner Aus- eine höhere Gesellschaftsschicht gehoben,
führungen beweist, daß er eine aufge- und Aiglon kommt einer beliebten fran-
speicherte Menge Groll sich von der zösischen Borstellung von zukuuftsvoller
Leber schrieb, Groll, möchten wir an- jugendlicher Kraft entgegen. Zudem
nehmen, darüber, daß man in Deutsch- hätte diese Benamsung den Vorzug, die
land so wenig als in der Schweiz mit annoch etwas schwere alamannische
seinen Geisteserzeugnissen sich befaßt. Zunge in den Nasenlauten zu üben,
Zur Vorbereitung auf die glückliche Zeit, welche bekanntlich eine eigentümliche
da auch im Bereiche der alten dreizehn Schwierigkeit, aber auch Zierde der fran-
Orte nur noch französisch gesprochen zösischen Sprache sind,
wird, möchte man Herrn Falke den Vor- Ein Anderer,

öesprochene Sücher.

Ammann, Hektor: Alt Aarau; Sauerländer, Aarau,
Schnyoer, Meyer, Weber: Geschichte des Kantons Luzern; Räber, Luzern.

Sücher-Eingänge.
Bastian, Maurice: La Reglementation des Conflits du Travail dans la Legisla¬

tion Fasciste; Jullien, Geneve, 1933 ; 234 S,
Der Eidgenössische Gedanke: Huber, Frauenfeld, 1933; 80 S.; Fr. 1.4«,
Hermens, F. A.: Demokratie und Wahlrecht; Schönings), Paderborn, 1933; 136 S.;

M. 8.-.
Jlges, Walther: Die geplante Aufteilung Deutschlands; Bacmeisters National¬

verlag, Berlin-Charlottenburg, 1933; 144 S.; M, 1.80.

Koellreutter, Ott«: Vom Sinn und Wesen der nationalen Revolution; Mohr, Tü¬
bingen, 1933 ; 3ö S,; M, 1,50,

Lehmann, Karl B.: Frohe Lebensarbeit; Lehmanns Verlag, München, 1933; 328

S.; M. 4.S0.
Spinner, Heinrich: Goethes Typusbegriff; Verlag der Münster-Presse, Horgen,

1933; 274 S.
Ströuli Hans: Die Kompetenznusscheidung zwischen Bund und Kantonen auf

dem Gebiete der Gesetzgebung; Sauerländer, Aarau, 1933; 240 S,
Stucki, Clara: Grimmelshausens und Zesens Josephsromane; Verlag der Münster-

Presse, Horgen, 1933; 15« S.
Weiß, Richard: Das Alpenerlebnis; Verlag der Münster-Presse, Horgen, 1933;

158 S.

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Hans Oehler. Schriftleitung, Verlag und
Versand: Zürich 2, Stockerstr. 64. Druck: A.-G. Gebr. Leemann K Co., Stockerstr. 64,
Zürich 2. — Abdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrist ist unter Quellenangabe

gestattet, — übersetzungsrechte vorbehalten.


	Bücher Rundschau

